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Hinweise:

1.  Der Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes ist mit
gewerblichen  Gerüchen vorbelastet. Die zulässigen Immissionswerte
gemäß Geruchsimmissionsrichtlinie werden jedoch für den Bereich
des  geplanten Wohngebietes nicht überschritten (siehe
Geruchsgutachten  der Fa. Uppenkamp & Partner vom
13.11.1998).

2. Aufgrund vorgeschichtlicher Funde im näheren Umfeld
des Plangebietes kann das Vorhandensein weiterer Relikte
innerhalb des Bebauungsplangebietes nicht ausgeschlossen
werden. Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde ist daher
die Untere Denkmalbehörde zu informieren.

3.  Bodenuntersuchungen haben ergeben, dass sich zeitweise
Schichtenwässer  einstellen können. Daher wird empfohlen,
Unterkellerungen wasserdicht auszuführen ( siehe
Versickerungsuntersuchung  der Fa. Geokom vom 30.03.1998).

4.  Die Voraussetzungen zur Versickerung des anfallenden
Niederschlagswassers  sind im Plangebiet grundsätzlich
gegeben. Eine Versickerung über die vorhandenen Deckschichten
ist jedoch aufgrund der Bodenverhältnisse nicht möglich (siehe
Versickerungsuntersuchung  der Fa. Geokom vom 30.03.1998).

5.  In den Mischgebieten ist bei der Gründung baulicher Anlagen
auf  eine ausreichende Verdichtung des Bodens zu achten. Mit
Fundamentresten ist zu rechnen (siehe Dokumentation der
Erdarbeiten  der Fa. Dr. Strotmann & Leendertz vom 23.03.2000).

Für diesen Plan gelten folgende Vorschriften:
- Baugesetzbuch (BauGB) in der Bekanntmachung der
Neufassung  vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, ber. BGBl.
1998 I S. 137);
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung  vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466);
- Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990
(BGBl. 1991 I S. 58);
- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.
NRW  S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch
Gesetz  vom 28.03.2000 (GV. NRW. S. 245);
- Landesbauordnung (BauO NRW) in der Bekanntmachung
der Neufassung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 09.05.2000 (GV. NRW. S. 439).

Zu diesem Bebauungsplan gehört eine Begründung.

Der Bebauungsplan wurde vom Fachbereich 60/I
-Stadtplanung ausgearbeitet.

Viersen, den 21.08.2000

Die Bürgermeisterin
i.V.

Danz
Stadtbaurat

Die Planunterlage wurde vom Fachbereich 60/I
-Vermessung angefertigt. Es wird bescheinigt, dass

1. die Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke mit
dem Liegenschaftskataster übereinstimmen;
2. die Planungsunterlage den Zustand genau und
vollständig  wiedergibt

Stand: 21.08.2000
3. die Festlegung der städtebaulichen Planung geometrisch
eindeutig ist;
zur Festlegung gehören

Anlage 1 - Nummernübersicht und
Anlage 2 - Koordinatenverzeichnis.

Viersen, den 21.08.2000

Die Bürgermeisterin
i.A.

Seidenfaden
Städt. Obervermessungsrat

Der Bau- und Planungsausschuss der Stadt hat gem.
§ 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB)
am 24.08.2000
die Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplanes
beschlossen.

Viersen, den 25.08.2000

Die Bürgermeisterin
i.V.

Danz

Stadtbaurat

Dieser Plan mit Begründung hat gem. § 3 Abs. 2 des
Baugesetzbuches (BauGB) nach Bekanntmachung der
Aufstellung und Auslegung
vom 07.09.2000
in der Zeit vom 19.09.2000 bis 27.09.2000
einschließlich öffentlich ausgelegen.

Viersen, den 31.10.2000

Die Bürgermeisterin
i.V.

Danz

Stadtbaurat

Dieser Plan ist gem. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in Verbindung mit § 10
des Baugesetzbuches (BauGB) und § 86 der Bauordnung
für  das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) durch den
Rat der Stadt
am 20.02.2001
als Satzung beschlossen worden.

Viersen, den 05.03.2001

Hammes Thönnissen

Bürgermeisterin Ratsherr

Gem. § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) ist der Beschluss
des Bebauungsplanes mit Hinweis auf die öffentliche Auslegung
am 26.07.2001
bekanntgemacht worden.

Viersen, den 30.07.2001

Die Bürgermeisterin
i.V.

Hopp
Beigeordneter

Gemarkung Süchteln

Flur 49 Maßstab 1 : 500 . Ausfertigung

338-2
Blatt 2

STADT VIERSEN BEBAUUNGSPLAN NR. 338-2
"Neustraße" in Viersen - Süchteln

Blatt 2

Maß der baulichen Nutzung

0.8 Geschoßflächenzahl als Höchstmaß (GFZ)

3.0 Baumassenzahl (BMZ)

0.4 Grundflächenzahl (GRZ)

IV Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

III-V Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß

II Zahl der Vollgeschosse zwingend

TH Traufhöhe jeweils als Höchstgrenze
FH Firsthöhe der baulichen Anlage
GH Gebäudehöhe in ...........m über
OK Oberkante der Bezugsebene

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

E nur Einzelhäuser zulässig

D nur Doppelhäuser zulässig

H nur Hausgruppen zulässig

ED nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Art der baulichen Nutzung

WS Kleinsiedlungsgebiete

WR Reine Wohngebiete

WA Allgemeine Wohngebiete

WB Besondere Wohngebiete

SO Sondergebiete

Gebietskategorien mit Fußnote siehe textl. Festsetzungen

MD Dorfgebiete

MI Mischgebiete

MK Kerngebiete

GE Gewerbegebiete

GI Industriegebiete

a abweichende Bauweise
o offene Bauweise
g geschlossene Bauweise

Baulinie
Baugrenze

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

öffentliche Parkfläche

Fußgängerbereich

verkehrsberuhigter Bereich

Einfahrt

Einfahrtsbereich

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Grünflächen

Grünflächen

Spielplatz

Sportplatz

Flächen für die Landwirtschaft
und Wald

Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für Wald

Flächen für Versorgungsanlagen,
für die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie für
Ablagerungen

T Trafostation

Gas

Hauptversorgungs- und
Hauptabwasserleitungen

oberirdisch
unterirdisch

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für
Nebenanlagen, Stellplätze,
Garagen und Gemeinschaftsgaragen

St Stellplätze
GSt Gemeinschaftsstellplätze
Ga Garagen

GGa Gemeinschaftsgaragen
TGa Tiefgaragen

2 Ordnungszahlen s. textl. Festsetzungen

Mit Geh- (G),Fahr- (F) und Leitungs-
rechten (L) zu belastende Flächen

LPB.I Lärmpegelbereich

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Umgrenzung der Flächen für besondere
Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz
vor schädlichen Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes - Immissionsschutzgesetzes

Immissionsschutzanlage
Lärmschutzwall LSW...

Umgrenzung der Flächen, deren Böden
erheblich mit umweltgefährdenden
Stoffen belastet sind

Umgrenzung der von der Bebauung
freizuhaltenden Schutzflächen

Festsetzungen gemäß § 86 BauONW

SD Satteldach
WD Walmdach
PD Pultdach
FD Flachdach
ZD Zeltdach

Firstrichtung

30 Grad Dachneigung

von Einfriedigungen
freizuhaltende Flächen

Flächen für Gemeinbedarf

Flächen für Gemeinbedarf

Öffentliche Verwaltungen

Schule

Post

Polizei

Feuerwehr

Planungen, Nutzungsregelungen,
Maßnahmen  und Flächen für
Maßnahmen  zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen

Anpflanzen von Bäumen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen
für Bepflanzungen und für die Erhaltung
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie Gewässern

Erhalten von Bäumen

Bestandsangaben und Kartensignaturen

Wohngebäude

Wirtschaftsgebäude
oder Garagen

IV Zahl der Vollgeschosse

vorhandene Bäume

Es gilt die Zeichenvorschrift für Katasterkarten
und Vermessungsrisse in Nordrhein-Westfalen
vom 20.12.1978

Dachformen:

Flachdach

Satteldach

Walmdach

Pultdach

Textliche Festsetzungen

I. Planungsrechtliche Festsetzungen

zu den Baugebieten:

1.  Die Erdgeschoßfußbodenhöhe darf max. 0,5 m über der
vorgelagerten  Verkehrsfläche liegen. Grundsätzlich maßgebend
für die Ermittlung der Höhenlage baulicher Anlagen ist die
jeweilige  Höhenlage der vorgelagerten Verkehrsfläche (§
9 Abs. 2 BauGB).

2. Die im Allgemeinen Wohngebiet (WA) nach § 4 Abs. 3 BauNVO
sowie die im Mischgebiet (MI) nach § 6 Abs. 3 ausnahmsweise
zulässigen  Nutzungen sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO
unzulässig

3. Auf den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen ist eine durchgehende dichte
Dauerbepflanzung mit heimischen Laubgehölzen anzulegen
( § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB). Ein- und Ausfahrten über diese
Flächen  sind unzulässig ( § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB).

zu den Mischgebieten (MI):

4. Einzelhandelsbetriebe sind im Mischgebiet MI 2 unzulässig (§
6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO in Verbindung mit § 1 Abs. 5 BauNVO).

5.  In den Mischgebieten sind Wohngebäude in einem Bereich
von  40 Metern -parallel zur Straßenbegrenzungslinie der
Grefrather  Straße- unzulässig ( § 6 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO
in Verbindung mit § 1 Abs. 4 BauNVO).

zu den Allgemeinen Wohngebieten (WA) :

6.  In den Allgemeinen Wohngebieten sind bauliche Anlagen in
Form  von überdachten Terrassen und eingeschossigen
Anbauten  bis zu einer Tiefe von 3,0 m über die rückwärtige
Baugrenze hinaus zulässig ( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; siehe
dazu auch gestalterische Festsetzung Nr. 5).

7. Im WA1 sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO
auf den jeweiligen Baugrundstücken, außerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen, nur bis zu einer Grundfläche von 5 qm
zulässig  (§14 Abs. 1 BauNVO).

8. Im WA1 muß die Grundstücksbreite mind. 6,0 m betragen
( § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB).

zu den Garagen, Stellplätzen und Gemeinschaftsgaragen:

9.  Im WA1 sind Stellplätze und Garagen nur innerhalb der
überbaubaren  Flächen bzw. den hierfür vorgesehenen Flächen
zulässig. Hiervon abweichend ist die Anlage von Stellplätzen
auf  den Zufahrtsbereichen zu Garagen bzw. Stellplätzen bei
Einzel- und Doppelhäusern zulässig (§12 Abs. 6 BauNVO).

10.Die mit den Ordnungsziffern versehenen Gemeinschaftsanlagen
sind den mit entsprechenden Ordnungsziffern bezeichneten
überbaubaren  Grundstücksflächen zugeordnet; z.B. Zuordnung
der Anlage GGa 01 zu der mit 01 bezeichneten überbaubaren
Grundstücksfläche  (§ 9 Abs.1 Nr. 22 BauGB).

11. Der Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO
sind  Flächenanteile an außerhalb des Baugrundstückes
festgesetzten  Gemeinschaftsanlagen im Sinne des § 9 Abs.
1 Nr. 22 BauGB hinzuzurechnen (§ 21 a Abs. 2 BauNVO).

12.Im Bereich der festgesetzten Gemeinschaftsgaragen (GGa)
sind Standorte und Einrichtungen zur zentralen Sammlung von
Abfällen zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB).

13.Die Flachdächer der Gemeinschaftsgaragen sind zu begrünen
( § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB; siehe dazu auch gestalterische
Festsetzung  Nr. 3).

II. Gestalterische Festsetzungen gemäß
§ 86 BauO NW i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

1.  Dachaufbauten sind nur in Form von stehenden Gauben mit
einer  Breite von max. 2,0 Metern zulässig.

2. In den Allgemeinen Wohngebieten ist die Dacheindeckung nur
in Rot-, Braun- und Grautönen zulässig.

3.  Von den im Bebauungsplan festgesetzten Dachformen und
Dachneigungen  ausgenommen sind Garagen. Gemeinschaftsgaragen
sind mit Flachdach auszuführen.

4.  Innerhalb der von Einfriedungen freizuhaltenden Flächen ist das
Anpflanzen  von Laubholzhecken mit einer maximalen Höhe
von  1,0 m zulässig.

5. Die Anbauten gemäß planungsrechtlicher Festsetzung Nr. 6
sind ausschließlich in der Form von überdachten Terrassen
und  Wintergärten in transparenter Ausführung zulässig. Dabei
sind die Dachflächen und mindestens eine weitere Außenwandfläche
der Wintergärten in Glas auszuführen.

6.  Im WA 1 sind Einfriedungen nur in Form von Laubholzhecken
zulässig  Ausnahmsweise ist die zusätzliche Errichtung von
transparenten  Zäunen (Maschendraht etc.) mit einer maximalen
Höhe von 1,50 Metern zulässig.

Festsetzungen zum passiven Immissionsschutz (Lärmschutz)

gem.  9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Allgemeines:
Nach DIN 4109 1) -Schallschutz im Hochbau- müssen zum
Schutz  gegen Außenlärm die gesamten Außenbauteile eines
Aufenthaltsraumes in Abhängigkeit von seiner Nutzung ein
erforderliches  resultierendes Schalldämm - Maß R’w,res
sicherstellen  In der Tabelle 1 der Planzeichnung sind die
erforderlichen, resultierenden Schalldämm-Maße R’w,res
für die unterschiedlichen Raumarten oder Raumnutzungen
in Abhängigkeit von den festgesetzten Lärmpegelbereichen
dargestellt. Für die von maßgeblichen Lärmquellen abgewandten
Gebäudeseiten darf der "maßgebliche Außenlärmpegel" ohne
besonderen  Nachweis
- bei offener Bebauung um 5 dB(A)
- bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10
gemindert werden.
Besondere Anforderungen:
Für Schlafräume und Kinderzimmer sind fensterunabhängige
und schallgedämmte Lüftungseinrichtungen erforderlich, sofern
diese Räume Fenster auf Gebäudeseiten aufweisen, die ein 
SchalldämmMaß R’w,res von 35 dB und mehr erfordern.

1) DIN 4109 als technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt
mit Runderlass des Minsteriums für Bauen und Wohnen vom 24.09.1990,
MBl. NW. 190 S 1348

Tabelle 1 :
Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen
( nach DIN 4109, Tab.8)

Spalte 1 2 3 4 5
Raumarten:

Aufenthalts-
räume in

Wohnungen,
Übernacht-

Lärmpegel "Maßgeb- Bettenräume in ungsräume in Büroräume 1)
Zeile Bereich licher Kranken- Beherberg- und ähnliches

(LPB) Außenlärm- anstalten und ungsstätten,
pegel" Sanatorien Unterichts-

räume und
ähnliches

dB (A) erf. R’w,res des Außenbauteils in dB

1 I bis 55 35 30 -
2 II 56 bis 60 35 30 30
3 III 61 bis 65 40 35 30
4 IV 66 bis 70 45 40 35

1) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm
aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen
untergeordneten  Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine
Anforderungen gestellt.

Mischgebiet „Im Abteienforst“


